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            G e m e i n d e  N o t t u l n 
                  Der Bürgermeister 
 
 

Tagesordnungspunkt: 
Anregung gemäß § 24 der Gemeindeordnung für das Land NRW 
Versagung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB 
hier: Massentierhaltungsanlagen im Außenbereich 
 

Beschlussvorschlag: 
Die in Anlage 1 befindliche Anregung wird an den zuständigen Ausschuss für 
Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen zur Vorberatung und den Haupt- und 
Finanzausschuss zur Entscheidung verwiesen. 
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
 
 

Beratungsfolge: 
  
Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

30.05.2012 öffentlich 

Beratungsergebnis 
einstimmig ja nein enthalten

Rat 

    

 
  
 
gez. Schneider 
  

öffentliche 
Beschlussvorlage 
Vorlagen-Nr. 117/2012 
 
Produktbereich/Betriebszweig: 
09 Räumliche Planung und 
Entwicklung, 
Geoinformationen 
Datum: 
14.05.2012 



- 2 - 
Vorlage Nr. 117/2012 

 

 

Sachverhalt: 
Mehrere Bürger (derzeit 8) haben den in Anlage 1 befindlichen Antrag gemäß § 24 
Gemeindeordnung gestellt (alle Antragsteller mit gleichem Wortlaut). 
 
Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden ist gemäß § 4 der Hauptsatzung der 
Gemeinde Nottuln der jeweilige Fachausschuss zur Vorberatung - hier: Ausschuss für 
Gemeindeentwicklung, Umwelt und Ordnungswesen und der Haupt- und Finanzausschuss 
zur abschließenden Beschlussfassung zuständig. Der Antrag sollte demnach an die 
entsprechenden Gremien verwiesen werden. 
 
 
 

Anlagen: 
Antrag  
 
 
 
Verfasst: Sachgebietsleitung: 
gez. Fuchte gez. Fuchte 
 


